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losophie – entsprach. Durch dieses breite Wissen und des-
sen Anwendung wurde über Jahre hindurch eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit entwickelt. Das mustergültige Umge-
hen miteinander und die warmherzige Höflichkeit werden
dem Verband auch weiterhin als Vorbild dienen.

Der Hauptverband der Gerichtssachverständigen und der
Landesverband Wien, Niederösterreich und Burgenland
danken Mag. Dr. Ernst SCHÖDL für seine wertvollen lang-
jährigen Dienste. Wir wünschen ihm für seinen Ruhestand
alles Gute.

Mag. Johann GUGGENBICHLER 
neuer Rechtskonsulent 

Als Nachfolger von Mag. Dr. Ernst SCHÖDL ist seit 1. 1.
2010 Mag. Johann GUGGENBICHLER Rechtskonsulent
des Landesverbandes Wien, Niederösterreich und Bur-
genland. Mag. GUGGENBICHLER ist Richter des Ober-
landesgerichtes Wien und wirkte bisher als Vorsitzender der
Zertifizierungskommission nach §§ 4, 4a SDG sowie als
Vorsitzender der Evaluierungskommission für den Bil-
dungs-Pass. Wir wünschen dem neuen Rechtskonsulenten
viel Erfolg und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Prof. DI Dr. Matthias RANT
Präsident des Hauptverbandes

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Kurt JUDMANN
Vorsitzender des Landesverbandes

Wien, Niederösterreich und Burgenland

Fachseminar 
Orientteppichsachverständige 
Am 28. 11. 2009 fand in Ried im Innkreis ein Seminar der
Fachgruppe 42,70 Orientteppiche statt. An dieser Fortbil-
dungsveranstaltung, die vom Landesverband Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland in Zusammenarbeit mit dem
Gerichtssachverständigen Peter KÖSSL vom Landesver-
band Oberösterreich und Salzburg organisiert wurde, nah-
men Kollegen aller vier Landesgruppen aus insgesamt acht
Bundesländern teil. Die Teilnahme eines Delegierten vom
Bundesverband der deutschen Orientteppichsachverstän-
digen setzt die jahrelange Tradition des grenzüberschrei-
tenden Meinungsaustausches fort.

Zu den Vortragsthemen „Zeltschmuck der Nomaden“, „Ak-
tuelle Preise von Seidenteppichen der Ursprungsländer
Iran, Türkei, Kaschmir und China“, „Der internationale Markt
von antiken Teppichen“, „Reparaturkosten bei Orientteppi-
chen“, „Gutachten bei Beschädigungen von Orientteppi-
chen“ und„Altersklassifikation von Orientteppichen“ gab es
im Anschluss auch reichlich Zeit für Diskussionen.

Das nächste Seminar der Gerichtssachverständigen für
Orientteppiche findet am 17. 5. 2010 auf Schloss Kalsdorf
statt. Schlossherr Kollege Helmut REINISCH vom Landes-
verband Steiermark und Kärnten organisiert in bewährter
Tradition, gemeinsam mit dem Landesverband Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland die ganztägige Veranstaltung
zum Thema „Marokkanische Teppiche“.

KR Karl-Horst LORENZ 

Berichte

Wichtig für alle im Jahr 2000 auf weitere 10 Jahre eingetragenen
Sachverständigen und für alle im Jahr 2005 erstmalig allgemein
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen! 
Wir machen darauf aufmerksam, dass alle Sachverständigen, die während des Jahres 2000 auf weitere 10 Jahre einge-
tragen wurden, sowie all jene, die im Jahr 2005 erstmalig allgemein beeidet und gerichtlich zertifiziert wurden, bis längstens
Ende September 2010 den Antrag auf Verlängerung der Eintragung an die Präsidentin oder den Präsidenten des Lan-
desgerichts, bei dem sie seinerzeit den Antrag auf Eintragung gestellt haben, zu richten haben. 

Im Antrag sind die gerichtlichen Verfahren, in denen Sie seit Ihrer Eintragung, bei häufiger Heranziehung in einem maß-
geblichen Zeitraum unmittelbar vor der AntragsteIlung, also etwa im letzten Jahr vor der AntragsteIlung, tätig geworden sind,
mit Aktenzeichen und Gericht anzuführen. Der Rezertifizierungsantrag hat auch einen Hinweis auf die absolvierten Fort-
bildungsaktivitäten zu enthalten. Legen Sie daher auch – soweit vorhanden – dem Antrag einen Ausdruck des Bildungs-
Passes bei. 

Die Präsidentin oder der Präsident kann weitere Ermittlungen anstellen und ein Gutachten der Kommission nach § 4a
SDG oder eine Äußerung eines qualifizierten Mitglieds dieser Kommission einholen. 

Es wird empfohlen, den Antrag auf Rezertifizierung nicht erst gegen Ende der dafür offenstehenden Frist, sondern mög-
lichst bald zu stellen, um eine gleichmäßige Auslastung der mit der Rezertifizierung befassten Stellen zu erreichen. 
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